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Bebauungsplan "Heilmühle" 
9. Änderung mit Deckblatt Nr. 9 

Begründung: 

Im rechtsgOIligen Bebauungsplan .Heilmühle" sjnd auf dem Grundstück FI.-Nr. 655 die Baugrenzen an den 

bestehenden GebQudekanten festgelegt 

Für ein früheres Bauvorhaben an der Nord-Westseite wurde bereits eine Befreiung von den Baugrenzen 

erteilt. 

All dieses Bauvorhaben (Lagerraum) soll nunmehr ein UnierstelIplatz angebaut werden. 

FGr die Errichtung des Unterstellplatzes im Bereich einer bestehenden Abmauerung, die früher zur 

Kompostierung genutzt wurde, ist das bestehende Dach an der NOrd-Ostseite zu verlangern. 

Die Baugrenzen sind in diesem Bereich zu versd1ieben. 


Bad Füssing, 25.08.04 

Georg Volk ' 
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BebauungspJan 
"Heilmühle" 

9. Änderung mit Deckblatt Nr. 9 
i.d.F. vom 25.08.2004 

Verfahreoshinweise: 

Die Gemeinde Bad Füssing hat mit Beseliluss des Bauaussehusses vom 

18.10.2004 die 9. Änderung des Bebauungsplanes im vereinfachten Verfahren 

nach § 13 BauGB als Satzung beschlossen. 

Anregungen wurden hierzu nicht vorgetragen. 


Gemeinde Bad Füssing 

Bad Füssing, 25.10.2004 ~~'" Bürgermeister 

Die Änderung wurde mit Begriindung am 25.10.2004 gern. § 10 BauGB öffent

lich ausgelegt. 

Die Auslegung ist am 25 .10.2004 ortsüblich durch Anschlag an der Amtstafel 

bekanntgemacht worden. Die ÄnderUTlg des Bebauungsplanes ist damit nach 

§ 10 BauGB rechtsverbindlich. 


Gemeinde Bad Füssing 
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("\ ,-.~", . ,. Jg~rBad Füssing, 25.10.2004 

Bürgermeister 


